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Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten gemäß Artikel 13 der EU-Datenschutzgrund-

verordnung (EU-DSGVO) im Bereich Stadtentwicklung – 

Bebauungsplanverfahren der Stadt Griesheim 

 

Im Rahmen von Bauleitplanverfahren nach § 3 Baugesetzbuch (BauGB) und bei der 

Aufstellung von Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB sowie § 172 BauGB ist 

die Öffentlichkeit zu beteiligen.  

Daten sind personenbezogen, wenn sie einer natürlichen Person zugeordnet werden 

können. Wenn durch den Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Griesheim personen-

bezogene Daten verarbeitet werden, bedeutet dies die Datenerhebung, -speicherung, -

verwendung, -übermittlung und -bereitstellung, aber auch Datenlöschung.  

Im Folgenden informieren wir darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben und 

bei wem wir sie erheben. Außerdem informieren wir über die Rechte in Datenschutzfragen 

und an wen sich die Betroffenen diesbezüglich wenden können. 

1. Verantwortlicher und Ansprechpartner  

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist:  

Stadt Griesheim 

Der Magistrat 

Fachbereich V Stadtentwicklung 

Wilhelm-Leuschner-Straße 75 

64347 Griesheim  

Telefon: 06155 / 701-0 

E-Mail:   stadtentwicklung@griesheim.de 

Ansprechpartner für Belange des Datenschutzes ist der Datenschutzbeauftragte der Stadt 

Griesheim: 

Stadtverwaltung Griesheim 

Datenschutzbeauftragter 

Herr Schmidt 

Wilhelm-Leuschner-Straße 75 

64347 Griesheim 

Telefon: 0 61 55 / 701-303 

Telefax: 0 61 55 / 701-320 

E-Mail: hartmut_schmidt@griesheim.de  

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung   

Die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung 

oder Aufhebung von Bauleitplänen nach den Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB) im 

Rahmen der kommunalen Planungshoheit.  
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Ein Bauleitplan kann nach § 1 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ein Flächennutzungsplan 

(vorbereitender Bauleitplan) oder ein Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) sein. 

Im Rahmen dieser Verfahren sind die Auswirkungen der Planung zu ermitteln sowie die 

durch die Planung betroffenen öffentlichen und privaten Belange zu erheben und 

gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.  

Im Bauleitplanverfahren erfolgt eine Erhebung personenbezogener Daten soweit dies zur 

Ermittlung der abwägungsrelevanten Belange und zur Beteiligung von Planungsbetroffenen 

erforderlich ist. Zudem werden die persönlichen Daten derjenigen erfasst, die im 

Planverfahren eine Stellungnahme abgeben. Wenn Sie sich zur Abgabe einer 

Stellungnahme entschließen, speichern wir die darin gemachten Angaben sowie Ihre 

persönlichen Daten mit Namen, Anschrift und ggf. bodenrechtlich relevante Daten 

(Grundstücksadresse, Flurstücksbezeichnung, Eigentumsverhältnisse). Ihre persönlichen 

Angaben werden benötigt, um den Umfang Ihrer Betroffenheit oder Ihr sonstiges Interesse 

hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. 

Es werden auch Daten von Planungsbetroffenen erhoben, deren Beteiligung zur Ermittlung 

von öffentlichen oder privaten Belangen von Amts wegen erforderlich ist. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe 

erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 

DSGVO in Verbindung mit § 3 Hessisches Datenschutz und Informationsfreiheitsgesetz 

(HDSIG).  

Die fachrechtlichen Verarbeitungserfordernisse erwachsen u.a. aus den Verfahrensvor-

schriften des Baugesetzbuches (BauGB), insbesondere § 3 BauGB. 

3. Art der personenbezogenen Daten   

Von der Verarbeitung betroffen ist die Öffentlichkeit im Sinne des § 3 BauGB (vorgezogene 

Öffentlichkeitsbeteiligung und förmliches Beteiligungsverfahren). Ohne die Angabe von 

Kontaktdaten können abgegebene Stellungnahmen nicht bearbeitet werden. 

Folgende Daten werden verarbeitet: 

 Vorname, Nachname, Adresse und sonstige Kontaktdaten 

 personenbezogene Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind 

 personenbezogene Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben wurden 

(sogenannte aufgedrängte Daten).  

4. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte   

 Innerhalb der Stadtverwaltung Griesheim erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese 

zur Erfüllung der in Anspruch genommenen Angebote und Verwaltungsdienstleistungen 

benötigen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen 

genannten Zwecken Daten erhalten bzw. einsehen. Auftragsverarbeiter sind dabei 

Dienstleister, deren wir uns zur Erfüllung dieser Zwecke bedienen und mit denen gem. Art. 

28 Abs. 3 DSGVO entsprechende Verträge zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen sind.  

Zusätzlich können Daten an Dritte, wie andere Behörden oder Einrichtungen, übermittelt 

werden. Diese Übermittlungen erfolgen nur nach rechtlichen Grundlagen und 

Verpflichtungen.  
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Die abschließende Beschlussfassung über den Umgang mit den Stellungnahmen 

(Abwägungsentscheidung) erfolgt durch den Stadtrat, hierfür werden die in den Stellung-

nahmen der Öffentlichkeit enthaltenen Adressdaten anonymisiert. 

Es wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten von Stellungnehmern und 

Planbetroffenen nicht im Internet veröffentlicht werden. 

5. Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie dies für die Zweckerfüllung 

erforderlich ist. Bei Bebauungsplanverfahren und für Beschlussfassungen städtischer 

Gremien über den Bebauungsplan beträgt die Aufbewahrungsfrist mindestens 30 Jahre nach 

Erlangen der Rechtskraft gem. § 10 Abs. 3 S. 4 Baugesetzbuch (BauGB). Im Rahmen eines 

bauordnungsrechtlichen Verfahrens kann der Bauleitplan auch nach Ablauf der Fristen für 

eine gerichtliche Überprüfung inzident einer Prüfung unterzogen werden. Eine dauerhafte 

Speicherung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten in der betreffenden 

Verfahrensakte ist daher solange erforderlich, wie der Bauleitplan rechtswirksam ist. 

6. Betroffenenrechte  

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) steht jeder betroffenen Person in 

Bezug auf ihre personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung und auf Widerspruch zu.  

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 EU-DSGVO ist nicht gegeben, da die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt bzw. in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, Art. 20 Abs. 3 EU-DSGVO.  

7. Recht auf Auskunft, Art. 15 EU-DSGVO  

Die Betroffenen haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche 

personenbezogenen Daten wir von ihnen verarbeiten. Sie können darüber hinaus Auskunft 

über die in Art. 15 Abs. 1 Buchst. a) – h) DSGVO genannten Informationen verlangen. 

In dem Auskunftsantrag sollte das Anliegen präzisiert werden, um uns das Zusammenstellen 

der erforderlichen Daten zu erleichtern.  

8. Recht auf Berichtigung, Art. 16 EU-DSGVO  

Sollten die betreffenden Daten nicht (mehr) zutreffend oder unvollständig sein, haben die 

Betroffenen das Recht, Berichtigung und Vervollständigung der Daten zu verlangen.  

9. Recht auf Löschung, Art. 17 EU-DSGVO  

Die Betroffenen können eine Löschung ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn 

eine Verarbeitung durch uns aus den in dieser Vorschrift genannten Gründen unzulässig ist.   

Eine Löschung kann jedoch nicht verlangt werden, sofern die Verarbeitung zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, Art. 17 Abs. 3 EU-DSGVO, insbesondere in 

folgenden Fällen:  

 die Daten sind für den Verarbeitungszweck noch erforderlich,  

 die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besteht fort,  

 die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen laufen noch.  
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10. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 EU-DSGVO 

Unter den in dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen können die Betroffenen die 

Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) verlangen, z.B. eine Löschung ihrer Daten 

verhindern, weil diese zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigt werden.   

11. Recht auf Widerspruch, Art. 21 EU-DSGVO 

Die Betroffenen haben ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung aus Gründen, die 

sich aus ihrer besonderen Situation ergeben. Jedoch können wir dem nicht nachkommen, 

soweit an der weiteren Verarbeitung ein überwiegendes Interesse besteht oder eine 

Rechtsvorschrift uns zur weiteren Verarbeitung verpflichtet. 

12. Recht auf Beschwerde, Art. 77 EU-DSGVO  

Jeder betroffenen Person steht im Übrigen ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu, wenn sie der Ansicht ist, dass eine Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO verstößt oder wir ihrem Anliegen nicht 

oder nicht in vollem Umfang nachgekommen sind.  

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Postfach 3163 

65021 Wiesbaden   

Telefon: 0611/1408-0   

E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 


